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Theile vor dem Grundbuchamte er—
klärt werden.

1016. Das Erbbaurecht erlischt
 nicht dadurch, daß das

Bauwerk untergeht.

1017.  1). dat Erbbeurecht
gelten die sich auf

Grundstücke beziehenden Vorschrif-
ten.

Die für den Erwerb des Eigen-
thums und die Ansprüche aus dem

Eigenthume geltenden Vorschristen
finden auf das Erbbaurecht entspre-
chende Anwendung.

Fünfter Abschnitr.

Die Dienstbarkeiten ).

Erster Titel.

Grunddienstbarkeiten.

Ein Grundstück kann zu
1018. Gunsten des jeweiligen
Eigenthümers eines anderen Grund-=
stücks in der Weise belastet werden,
daß dieser das Grundstück in einzel-
nen Beziehungen ) benutzen darf
oder daß auf dem Grundstücke gewisse
Handlungennicht vorgenommen wer-

den dürfen oder daß die Ausübung
eines Rechtes ausgeschlossen ist,
das sich aus dem Eigenthum an

dem belasteten Grundstücke dem an-

deren Grundstücke gegenüber ergiebt
(Grunddienstbarkeit).

1019. Eine Grunddienstbarkeit

1) UeB.s. S. 184, 187.

des Grundstücks des Berechtigten
Vortheil bietet. Ueber das sich hier-
aus ergebende Maß hinaus kann der
Inhalt der Dienstbarkeit nicht er-
streckt werden.

1020.  Beider Ausübung einer
4. Grunddienstbarkeit hat

der Berechtigte das Interesse des
Eigenthümers des belasteten Grund-
stücks thunlichst zu schonen. Hält er
zur Ausübung der Dienstbarkeit auf
dem belasteten Grundstück eine An-

lage, so hat er sie in ordnungsmäßi-
gem Zustande zu erhalten, soweit das
Interesse des Eigenthümers es er-

sordert.

1021. Gehört zur Ausübung
 einer Grunddienstbarkeit

kann nurineinerBelast= eine Anlage auf dem belasteten

ung bestehen, die für die Benutzung Grundstücke, so kann bestimmt wer-

2) = Servituten; das BGB. (dessen Systematik des Sachenrechts s. Anm. 1
S. 148) unterscheidet:

1. Grunddienstbarkeiten = servitutes praediorum, ununterschieden rusticorum
und urbanorum.

II. Personalservituten und zwar

1. unbeschränkte (nämlich Nießbrauch §§ 1030—1080).
2. beschränlkte persönliche Dienstbarkeit (§§ 1090—10986); diese ist inhaltlich

entweder ein Usus oder einer Grunddienstbarkeit gleich, oder habitatio
s. § 1093. — Ue W. 184.

eV.s. E. 184, 187.
3) Hierüber kann Landesrecht Näheres bestimmen s. E. 115.— Grundbuchrecht

s. §§ 873 ff. Ausnahmen bei der Errichtung von Servituten S. 128 mit Anm.
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den, daß der Eigenthümer dieses
Grundstücks die Anlage zu unterhal-
ten hat, soweit das Interesse des Be-
rechtigten es ersordert 1). Steht dem
Eigenthümer das Recht zur Mitbe.
nugung der Anlage zu, so kann be-

stimmt werden, daß der Berechtigte
die Anlage zu unterhalten hat, so-
weit es für das Benutzungsrecht des

Eigenthümers erforderlich ist.
Auf eine solche Unterhaltungs-

pflicht finden die Vorschriften über
die Reallasten entsprechende Anwend-

ung.

1022. Besteht die Grunddienst-
barkeit in dem Rechte,

auf einer baulichen Anlage des be-

lasteten Grundstücks eine bauliche
Anlage zu halten, so hat, wenn nicht
ein Anderes bestimmt ist, der Eigen-

thümer des belasteten Grundstücks
seine Anlage zu unterhalten, soweit

das Interesse des Berechtigten es er- ur in der Weise zulässig, daß sie
fordert. Die Vorschrift des § 1021

Abs. 2 gilt auch für diese Unterhalt-
ungspflicht?).

1023. Beschränkt sich die je-

Grunddienstbarkeit auf einen Theil
des belasteten Grundstücks, so kann
der Eigenthümer die Verlegung der
Ausübung auf eine andere, für den
Berechtigten ebenso geeignete Stelle
verlangen, wenn die Ausübung an

der bisherigen Stelle für ihn beson-
ders beschwerlich ist; die Kosten der
Verlegung hat er zu tragen und vor-

zuschießen. Dies gilt auch dann,
wenn der Theil des Grundstücks, auf

1) Wie bei der röm. servitus oneris ferendi nach
(8, 5). Hiezu s. S. 116. Reallasten s. §§ 1105  ff.

2) Hiezu S. 116

Gareis, Bürgerliches Gesetzbuch.

den sich die Ausübung beschränkt,
durch Rechtsgeschäft bestimmtt ist.

Das Recht auf die Verlegung kann
nicht durch Rechtsgeschäft ausge-
schlossen oder beschränkt werden.

1024. Trifft eine Grunddienst- barkeit mit einer an-

deren Grunddienstbarkeit oder einem

sonstigen Nutzungsrecht an dem

Grundstücke dergestalt zusammen,
daß die Rechte nebeneinander nicht
oder nicht vollständig ausgeübt wer-

den können, und haben die Rechte
gleichen Rang, so kann jeder Be-
rechtigte eine den Interessen aller Be-

rechtigten nach billigem Ermessen ent-
sprechende Regelung der Ausübung

Wird das Grundstück1025.10 des Berechtigten ge-

theilt, so besteht die Grunddienstbar-
keit für die einzelnen Theile fort;
die Ausübung ist jedoch im Zweifel

für den Eigenthümer des belasteten
Grundstücksnicht beschwerlicher wird.
Gereicht die Dienstbarkeit nur einem

der Theile zum Vortheile, so erlischt
weilige Ausübung einer

1026.
sie für die übrigen Theile.

Wird das belastete

 Grundstück getheilt, so

werden, wenn die Ausübung der
Grunddienstbarkeit auf einen be-
stimmten Theil des belasteten Grund-
stücks beschränktist,dieTheile,welche
außerhalb des Bereichs der Ausüb-
ung liegen, von der Dienstbarkeit

frei.

1027.  Wird eine Grunddienst-
barkeit beeinträchtigt,

I.   8 §2 D. si serv.

§§ 1105 ff.                                                                                                                                              Hiezu S. 116.
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§ 1004 bestimmten ue zu.

1028 Ist aus dem belasteten
1028. Grundstück eine Anlage,

durch welche die Grunddienstbarkeit
beeinträchtigt wird, crrichtet worden,
so unterliegt der Anspruch des Be-
rechtigten auf Beseitigung der Beein-
trächtigung der Verjährung, auch
wenn die Dienstbarkeit im Grund-

buch eingetragen ist. Mit der Ver-
jährung des Anspruchs erlischt die
Dienstbarkeit, soweit der Bestand der
Anlage mit ihr in Widerspruchsteht.

Die Vorschriften des § 892 finden

keine Anwendung.

1029. Wird der Besitzer eines

übung einer für den Eigenthümer
im Grundbuch eingetragenen Grund-
dienstbarkeit gestört, so finden die

 Grundstücks in der Aus-

Der Nießbrtauch kann durch den
be-

schränkt werden.
Mit dem Nießbrauch an

1031. einem Grundstück er-

langt der Nießbraucher den Nieß-
brauch an dem Zubehöre nach den für

den Erwerb des Eigenthums gelten-
den Vorschriften des § 926.

1032. ZurBestellung des Nieß-
 brauchs an einer beweg-

lichen Sache ist zase n daß der

Eigenthümer die Sache dem Er-
werber übergiebt und beide darüber

einig sind, daß diesem der Nießbrauch
zustehen soll. Die Vorschriften des
§ 929 Satz 2 und der §§ 930 bis

936 finden entsprechende Anwend-
ung; in den Fällen des § 936 tritt

nur die Wirkung ein, daß der Nieß—
brauch dem Rechte der Dritten vor-

für den Besitzschutz geltenden Vor-; geht
schriften entsprechende Anwendung,
soweit die Dienstbarkeit innerhalb
eines Jahres vor der Störung, sei
es auch nur einmal, ausgeübt wor-

den ist 1):

Zweiter Titel.

Nießbrauc ).

I. Nießbrauch au Sachen.

1030.  Eine Sache kann in der
 Weise belastet werden,

Belastung erfolgt, berechtigt ist, die
Nutzungender Sache zu ziehen (Nieß-
brauch).

——

Der Nießbrauch an einer
1033. »beweglichen Sache kann
durch Ersitzung erworben werden.

Die für den Erwerb des Eigenthums
durch Ersitzung geltenden Vorschriften
finden entsprechende Anwendungs).

1034.  Der Nießbraucher kann
den Zustand der Sache

auf seine Kosten durch Sachverstän-
dige feststellen lassen. Das gleiche
Recht steht dem Eigenthümer zu.

1035. Bei dem Nießbrauch an
daß derjenige, zu dessen Gunsten die  einem Inbegriffc von

Sachen sind der Nießbraucher und
der Eigenthümer einander verpflich-
tet, zur Anfnahme eines Verzeich-

1) Besitzschuh vor Anlegung des Grundbuchs s. S. 191.
2) Hinsichtlich der Systematik s. Anm. 2 S. 176. Eine Hauptanwendung

finden die Grundsätze vom Nießbrauch  §  1383
Güterrechte und gemäß § 1652 (auch § 1686 in der Ausübung der elterlichen
Gewalt.

3) Mobilarnießbrauch durch Ersitzung, mithin §§ 937—945.

gemäß § 1383 im gesetzlichen ehelichen
 der

S. 185.
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nisses der Sachen mitzuwirken. Das
Verzeichniß ist mit der Angabe des
Tages der Aufnahme zu versehen und

ung der Umstände ein, so kann jeder

Theil eine entsprechende Aenderung
des Wirthschaftsplans verlangen.

von beiden Theilen zu unterzeichnen; Die Kosten hat jeder Theil zur Hälfte
jeder Theil kann verlangen, daß die

Unterzeichnung öffentlich beglaubigt
wird. Jeder Theil kann auch ver—

langen, daß das Verzeichniß durch
die zuständige Behörde oder durch
einen zuständigen Beamten oder No-
tar ausgenommen wird. Die Kosten

hat derjenige zu tragen und vorzu-

schießen, welcher die Aufnahme oder
die Beglaubigung verlangt.

1036. Der Nießbraucher istzum Besitze der Sache h
berechtigt.

Er hat bei der Ausübung des Nutz-
ungsrechts die bisherige wirthschaft-

zu tragen.
Das Gleiche gilt, wenn ein Berg-

werk oder eine andere auf Gewinn-

ung von Bodenbestandtheilen gerich-

tete Anlage Gegenstand des Nieß-
brauchs ist.

1039. Der Nießbraucher er-
 wirbt das Eigenthum

auch an solchen Früchten, die er

den Regeln einer ordnungsmäßigen
Wirthschaft zuwider oder die er des-

halb im Uebermaße zieht, weil dies

in Folge eines besonderen Ereignisses
nothwendig geworden ist. Er ist je-
doch, unbeschadet seiner Verantwort-

liche Bestimmung der Sache aufrecht= lichkeit für ein Verschulden, verpflich-
zuerhalten und nach den Regeln einer tet,
ordnungsmäßigen Wirthschaft zu ver-
fahren.

1037.  nicht berechtigt, die

Sache umzugestalten oder wesent-
lich zu verändern.

Der Nießbraucher eines Grund=

stücks darf neue Anlagen zur Ge-

winnung von Steinen, Kies, Sand,

wesentlich verändert wird.

1038. Ist ein Wald Gegen-
 stand des Nießbrauchs,

so kann sowohl der Eigenthümer als
der Nießbraucher verlangen, daß das
Maß der Nutzung und die Art der

wirthschaftlichen Behandlung durch
einen Wirthschaftsplan festgestellt
werden. Tritteine erhebliche Aender-

1) Vgl. § 984.

Der Nießbraucher ist

den Werth der Früchte dem
Eigenthümer bei der Becendigung des

Nießbrauchs zuersetzen und für die Er-
füllung dieser Verpflichtung Sicher-
heit zu leisten. Sowohl der Eigen-
thümer als der Nießbraucher kann

verlangen, daß der zu ersetzende Be-

trag zur Wiederherstellung der Sache
insoweit verwendet wird, als es einer

ordnungsmäßigen Wirthschaft ent-
Lehm, Thon, Mergel, Torf und son--
stigen Bodenbestandtheilen errichten,
sofern nicht die wirthschaftliche Be-
stimmung des Grundstücks dadurch

spricht.
Wird die Verwendung zur Wieder-

herstellung der Sache nicht verlangt,
so fällt die Ersatzpflicht weg, soweit
durch den ordnungswidrigen oder den
übermäßigen Fruchtbezug die dem

Nießbrauchergebührenden Nutungen
beeinträchtigt werden.

1040.  Das Recht des Nieß-
 brauchers erstreckt sich

nicht auf den Antheil des Eigenthü-
mers an einem Schatze, der in der

Sache gefunden wird 1).

12*
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1041.  Der Nießbraucher hat! des Nießbrauchs gegen Brandschaden
für die Erhaltung der und sonstige Unfälle auf seine Kosten

Sache in ihrem wirthschaftlichen Be= unter Versicherung zu bringen ,

stande zu sorgen. Ausbesserungen wenndie Versicherungeiner ordnungs-=
und Erneuerungen liegen ihm nur mäßigen Wirthschaftentspricht. Die
insoweit ob, als sie zu der gewöhn= Versicherung ist so zu nehmen, daß

licher Unterhaltung der Sache ge- die Forderung gegen den Versicherer
hören.

Wird die Sache zerstört
1042. oder beschädigt oder

wird eine außergewöhnliche Ausbes-
serung oder Erneuerung der Sache
oder eine Vorkehrung zum Schutze
der Sache gegen eine nicht vorherge-
sehene Gesahr erforderlich, so hat der
Nießbraucher dem Eigenthümer un-

verzliglich Anzeige zu machen. Das
Gleiche gilt, wenn sich ein Dritter
ein Recht an der Sache anmaßt.

1043.  Nimmt der Nießbrau-=
cher eines Grundstücks

eine erforderlich gewordene außerge-
wöhnliche Ausbesserung oder Er-
neuerung selbst vor, so darf er zu

diesem Zwecke innerhalb der Grenzen
ciner ordnungsmäßigen Wirthschaft
auch Bestandtheile des Grundstücks
verwenden, die nicht zu den ihm ge-

bührenden Früchten gehören.

1044. Nimmt der Nießbrau-

wordene Ausbesserung oder Erneuer-

ung der Sache nicht selbst vor, so hat
er dem Eigenthümer die Vornahme

und, wenn ein Grundstück Gegen-

stand des Nießbrauchs ist, die Ver-
wendung der in § 1043 bezeichneten
Bestandtheile des Grundstücks zu

gestatten.

cher eine erforderlich ge-

dem Eigenthümer zusteht.
Ist die Sache bereits versichert,

so fallen die für die Versicherung zu
leistenden Zahlungen dem Nieß-
braucher für die Dauer des Nieß-

brauchs zur Last, soweit er zur Ver-

sicherung verpflichtet sein würde.

1046. An der Forderung
 gegen den Versicherer

steht dem Nießbraucher der Nieß-
brauch nach den Vorschriften zu, die
für den Nießbrauch an einer auf
Zinsen
gelten 1).

Tritt ein unter die Versicherung

ausstehenden Forderung

fallender Schaden ein, so kann sowohl
der Eigenthümer als der Nießbraucher
verlangen, daß die Versicherungs-
summe zur Wiederherstellung der
Sache oder zur Beschaffung eines
Ersatzes insoweit verwendet wird,
als es einer ordnungsmäßigen Wirth-

schaft entspricht. Der Eigenthümer
kann die Verwendung selbst besorgen
oder dem Nießbraucher überlassen.

1047. Der Nießbraucher ist
 dem Eigenthümer ge-

genüber verpflichtet, für die Dauer
des Nießbrauchs die auf der Sache
ruhenden öffentlichen Lasten mit Aus-
schluß der außerordentlichen Lasten,

die als auf den Stammwerth der

1045.  Der Nießbraucher hat Sache gelegt anzusehen sind, sowiedie SachefürdieDauer diejenigen privatrechtlichen Lasten zu

Versicherung zu Gunsten Dritter s. §§ 328 ff., vgl. auch
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tragen, welche schon zur Zeit der Be-
stcllung des Nießbrauchs auf der
Sache ruhten, insbesonderedie Zinsen
der Hypothekenforderungen und
Grundschulden, sowie die auf Grund
einer Rentenschuld zu entrichtenden
Leistungen.

1048. Ist ein Grundstück
sammt Inventar Ge-

genstand des Nießbrauchs, so kann
ber Nießbraucher über die einzelnen
Stücke des Inventars innerhalb der
Grenzen einer ordnungsmäßigen
Wirthschaft verfügen. Er hat für
den gewöhnlichen Abgang, sowie für;.
die nach den Regeln einer ordnungs-
mäßigen Wirthschaft ausscheidenden
Stücke Ersatz zu beschaffen; die von

ihm angeschafften Stücke werden mit
der Einverleibung in das Inventar

Eigenthum desjenigen, welchem das
Inventar gehört.

Uebernimmt der Nießbraucher das

Inventar zum Schätungswerthe mit
der Verpflichtung, esbei der Beendig-

ung des Nießbrauchs zum Schätzungs-
werthe zurückzugewähren, so finden
die Vorschriften der §§ 588, 589

entsprechende Anwendung.

1049. Verwendungen auf die
Sache, zu denen er nicht verpflichtet

ist, so bestimmt sich die Ersatzpflicht
des Eigenthümers nach den Vorschrif-
ten über die Geschäftsführung ohne

Auftrag.
Der Nießbraucher ist berechtigt,

eine Einrichtung, mit derer die Sache
versehen hat, wegzunehmen.

1050.  Veränderungen oder
 Verschlechterungen der

Sache, welche durch die ordnungs-
mäßige Ausübung des Nießbrauchs

Macht der Nießbraucher

gurrihet werden, hat derNieß-
braucher nicht zu vertreten.

1051. Wird durch das Verhal-
ten des Nießbrauchers

die Besorgniß einer erheblichen Ver-
letzung der Rechte des Eigenthümers

begründet, so kann der Eigenthümer
Sicherheitsleistung verlangen.

1052.  Ist der Nießbraucher
 zur Sicherheitsleistung

rechtskräftig verurtheilt, so kann der

Eigenthümer statt der Sicherheits-
leistung verlangen, daß die Ausüb-
ung des Nießbrauchs für Rechnung
des Nießbrauchers cinem von dem

Gerichte zu bestellenden Verwalter
übertragen wird. Die Anordnung
der Verwaltung ist nur zulässig, wenn

dem Nießbraucher auf Antrag des
Eigenthümers von dem Gericht eine

Frist zur Sicherheitsleistung be-
stimmt worden und die Frist verstri-
chen ist; sie ist unzulässig, wenn die
Sicherheir vor dem Ablaufe der Frist

geleistet wird.
Der Verwalter steht unter der

Aufsicht des Gerichts wie ein für die
Zwangsverwaltung eines Grund-
stücks bestellter Verwalter. Verwal-
ter kann auch der Eigenthümer sein.

Die Verwaltung ist aufzuheben,
wenn die Sicherheit nachträglich ge-
leistet wird. -

1053. Macht der Nießbraucher einen Gebrauch von der

Sache, zu dem er nicht befugt ist, und
setzt er den Gebrauch ungeachtet einer

Abmahnung des Eigenthümers fort,
so kann der Eigenthümer auf Unter-

lassung klagen.
Verletzt der Nießbrau-1054. cher die Rechte des

Eigenthümers in erheblichen Maße
und setzt er das verletzende Verhal-
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ten ungeachtet einer Abmahnung des

Eigenthümers fort, so kann der Eigen-
thümer die Anordnung einer Ver-
waltung nach § 1052 verlangen.

1055. Der Nießbraucher ist
 verpflichtet, die Sache

nach der Beendigung des Nießbrauchs

1058.dem Eigenthümer zurückzugeben.
Bei dem Nießbrauch an einem

landwirthschaftlichen Grundstücke
finden die Vorschriften der §§ 591,
592, bei dem Nießbrauch an einem

Landgute finden die Vorschriften der
§§ 591 bis 593 entsprechende An-

wendung.

1056.  ein Grundstück über die

Dauer des Nießbrauchs hinaus ver-

miethet oder verpachtet, so finden nach
der Beendigung des Nießbrauchs die
für den Fall der Veräußerung gel-
tenden Vorschriften der §§ 571, 572,
des § 573 Satz 1, und der §§ 574

bis 576, 579 entsprechende Anwend-

ung.

Der Eigenthümeristberechtigt, das
Mieth= oder Pachtverhältniß unter

Einhaltung der gesetzlichen Kündig-
ungsfrist zu kündigen. Verzichtet der
Nießbraucher auf den Nießbrauch, brauchers.
so ist die Kündigung erst von derZeit
an zulässig, zu welcherder Nießbrauch

ohne den Verzicht erlöschen würde.
Der Miether oder der Pächter ist

berechtigt, den Eigenthümer unter
Bestimmungeiner angemessenen Frist
zur Erklärung darüber aufzufordern,
ob er von dem Kündigungsrechte Ge-

brauch mache. Die Kündigung kann
nur bis zum Ablaufe der Frist er-

folgen.
Die Ersatzansprüche des1057.  Eigenthümers wegen

Veränderungen oder Verschlechter-

Hat der Nießbraucher 1059.

—— —

ungen der Sache sowie die Ansprüche
des Nießbrauchers auf Ersatz von
Verwendungen oder auf Gestattung
der Wegnahme einer Einrichtung
verjähren in sechs Monaten. Die
Vorschriften des § 558 Abs. 2, 3
finden entsprechende Anwendung.

Im Verhältnisse zwi-
schen dem Nießbraucher

und dem Eigenthümer gilt zu Gun-
sten des Nießbrauchers der Besteller
als Eigenthümer, es sei denn, daß
der Nießbraucher weiß, daß der Be-

steller nicht Eigenthümer ist.
Der Nießbrauch ist nicht

übertragbar. Die Aus-
übung des Nießbrauchs kann einem
Anderen überlassen werden.

1060. Trifft ein Nießbrauch
 mit einem anderen Nieß-

brauch oder mit einem sonstigen Nutz-
ungsrecht an der Sache dergestalt
zusammen, daß die Rechte neben ein-

ander nicht oder nicht vollständig aus-
geübt werden können, und haben die
Rechte gleichen Rang, so sindet die
Vorschrift des § 1024 Anwendung.

1061. Der Nießbrauch erlischt
 mit dem Tode des Nieß-

Steht der Nießbrauch
einer juristischen Person zu, so erlischt
er mit dieser.

1062. Wird der Nießbrauch
an einem Grundstücke

durch Rechtsgeschäft aufgehoben, so
erstreckt sich die Aufhebung im Zwei-
fel auf den Nießbrauch an dem Zu-
behöre.

1063. Der Nießbrauch an einer
beweglichen Sache er-

lischt, wenn er mit dem Eigenthum
in derselben Person zusammentrifft.

Der Nießbrauch gilt als nicht er-

loschen, soweit der Eigenthümer ein
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rechtliches Interesse an dem Fortbe-
leistung verlangen, wenn der An-

1064. Zur Aushebung des
 Nießbrauchs an einer

stehen des Nießbrauchs hat.

beweglichen Sache durch Rechtsge-
schäft genügt die Erklärung des Nieß-
brauchers gegenüber dem Eigenthü-
mer oder dem Besteller, daß er den

Nießbrauch aufgebe.

1065. Wird das Recht des Nießbrauchers beein-

trächtigt, so finden auf die Ansprüche
des Nießbrauchers die für die An-
sprücche aus dem Eigenthume gel-
tenden Vorschriften entsprechende An-
wendung.
1066. Besteht ein Nießbrauch

»an dem Antheil eines

erfolgt nach den für die UebertragungMiteigenthümers, so übt der Nieß-
braucher die Rechte aus, die sich aus

der GemeinschaftderMiteigenthümer
in Ansehung der Verwaltung der
Sache und der Art ihrer Benutzung

ergeben.
Die Aufhebung der Gemeinschaft

kann nur von dem Miteigenthümer

und dem Nießbraucher gemeinschast-
lich verlangt werden.

Wird die Gemeinschaft aufgeho-
ben, so gebührt dem Nießbraucher
der Nießbrauch an den Gegenständen,
welche an die Stelle des Antheils
treten.

1067. Sind verbrauchbare Sachen
des Nießbrauchs, so wird der Nieß-
braucher Eigenthümer der Sachen;
nach der Beendigung des Nießbrauchs
hat er dem Besteller den Werth zu

ersetzen, den die Sachen zur Zeit der

Vestellung hatten. Sowohl der Be-
steller als der Nießbraucher kann den

Werth auf seine Kosten durch Sach-
verständige feststellen lassen.

Sind verbrauchbare
Gegenstand

Der Besteller kann Sicherheite-

spruch auf Ersatz des Werthes ge-
fährdet ist.

II. Nießbrauch an Rechten.

1068. Gegenstand des Nieß-
 brauchs kann auch ein

Recht sein.
 den Nießbrauch an Rechten

finden die Vorschriften über den Nieß-
brauch an Sachen entsprechende An-

wendung, soweit sich nicht aus den
§§ 1069 bis 1084 ein Anderes er-

giebt.
Die Bestellung des Nieß-1069. brauchs an einem Rechte

des Rechtes geltenden Vorschriften.
An einem Rechte, das nicht über-

tragbar ist, kann ein Nießbrauch nicht
bestellt werden.

1070. Ist ein Recht, kraft dessen
eine Leistung gesordert

werden kann, Gegenstand des Nieß-
brauchs, so finden auf das Rechts-

verhältniß zwischen dem Nießbraucher

und dem Verpflichteten die Vorschrif-
ten entsprechende Anwendung, welche
im Falle der Uebertragung des Rech-
tes für das Rechtsverhältniß zwischen
dem Erwerber und dem Verpflichteten

gelten.
Wird die Ausübung des Nieß-

brauchs nach § 1052 einem Verwal-
ter übertragen, so ist die Uebertrag-
ung dem Verpflichteten gegenüber
erst wirksam, wenn er von der ge-

troffenen Anordnung Kenntniß er-
langt oder wenn ihm eine Mittheil-
ung von der Anordnung zugestellt
wird. Das Gleiche gilt von der

Aufhebung der Verwaltung.
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1071. Ein dem Nießbrauch
 unterliegendes Recht

kann durch Rechtsgeschäft nur mit

Zustimmung des Nießbrauchers auf-
gehoben werden. Die Zustimmung
ist demjenigen gegenüber zu erklären,
zu dessen Gunsten sie erfolgt; sie ist
unwiderruflich. Die Vorschrift des
§ 876 Satz 3 bleibt unberührt.

Das Gleiche gilt im Falle einer
Aenderung des Rechtes, sofern sie
den Nießbrauch beeinträchtigt.

1072. Die Beendigung des
Nießbrauchs tritt nach

den Vorschriften der §§ 1063, 1064
auch dann ein, wenn das dem Nieß-

brauch unterliegende Recht nicht ein
Recht an einer beweglichen Sache ist.

1073. Dem Nießbraucher einer
Leibrente, eines Aus-

zugs oder eines ähnlichen Rechtes
gebühren die einzelnen Leistungen,
die auf Grund des Rechtes gefordert
werden können.

1074.

1077.

das Eigenthum; die Vorschriften des
§ 1067 finden entsprechende An-

wendung.

1076. Ist eine auf Zinsen aus-
 stehende Forderung Ge-

genstand des Nießbrauchs, so gelten
die Vorschriften der §§ 1077 bis
1079.

Der Schuldner kann
das Kapital nur an den

Nießbraucher und den Gläubiger ge-
meinschaftlich zahlen. Jeder von
beiden kann verlangen, daß an sie

gemeinschaftlich gezahlt wird; jeder
kann statt der Zahlung die Hinter-
legung 1) für beide fordern.

Der Nießbraucher und der Gläubi-
ger können nur gemeinschaftlich kün-

digen. Die Kündigung des Schuld-
ners ist nur wirksam, wenn sie dem

Nießbraucher und dem Gläubiger
erklärt wird.

1078. Ist die Forderung fällig,
so sind der Nießbraucher

und der Gläubiger einander ver-

Der Nießbraucher einer pflichtet, zur Einziehung mitzuwirken.
Forderung ist zur Ein= Hängt die Fälligkeit von einer Kün-

ziehung der Forderung und, wenn digung ab, so kann jeder Theil die
die Fälligkeit von einer Kündigung Mitwirkung des anderen zur Kündig-
des Gläubigers abhängt, zur Kün= ung verlangen, wenn die Einziehung

digung berechtigt. Er hat für die der Forderung wegen Gefährdung
ordnungsmäßige Einziehung zu sor-
gen. Zu anderen Verfügungen über
die Forderung ist er nicht berechtigt.

1075. Mit der Leistung des
Schuldners an den Nieß-

braucher erwirbt der Gläubiger den

geleisteten Gegenstand und der Nieß-
braucher den Nießbrauch an dem

Gegenstande.
Werden verbrauchbare Sachen

geleistet, so erwirbt der Nießbraucher

ihrer Sicherheit nach den Regeln einer
ordnungsmäßigen Vermögensber-
waltung geboten ist.

1079. Der Nießbraucher und
 der Gläubiger sind ein-

ander verpflichter, dazu mitzuwirken,
daß das eingezogene Kapital nach den
für die Anlegung von Mündelgeld.
geltenden Vorschriften verzinslich an-
gelegt und gleichzeitig dem Nieß-
braucher der Nießbrauch bestellt wird.

1) Hinterlegung s. Anm. zu § 372 und S. 144 mit Anm.
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Die Art der Anlegung bestimmt der!
Nießbraucher.

1080. Die Vorschriften über
den Nießbrauchan einer

Forderung gelten auch für den Nieß-
brauch an einer Grundschuld und an

einer Rentenschuld.

1081. Ist ein Inhaberpapier
 oder ein Orderpapier,

das mit Blankoindossament versehen
ist, Gegenstand des Nießbrauchs, so
steht der Besitz des Papiers und des
zu dem Papiere gehörenden Erneuer—
ungsscheines dem Nießbraucher und
dem Eigenthümer gemeinschaftlichzu.
Der Besitz der zu dem Papier ge-

hörenden Zins-, Renten= oder Ge-
winnantheilscheine steht dem Nieß-
braucher zu.

Zur Bestellung des Nießbrauchs
genügt an Stelle der Uebergabe des

Papiers die Einräumung des Mit-

besitzes.

1082. Das Papier ist nebst
 dem Erneuerungsschein

auf Verlangen des Nießbrauchers
oder des Eigenthümersbei einer Hin-
terlegungsstelle mit der Bestimmung

1085.

zu hinterlegen, daß die Herausgabe
nur von dem Nießbraucher und dem

Eigenthümer gemeinschaftlich ver-
langt werden kann. Der Nieß-

braucher kann auch Hinterlegung bei
der Reichsbank verlangen.

1083.  Der Nießbraucher und
 der Eigenthümer des

Papiers sind einander verpflichtet,
zur Einziehung des fälligen Kapitals,
zur Beschaffung neuer Zins-, Renten-
oder Gewinnantheilscheine, sowie zu

piers finden die Vorschriften des
§ 1079 Anwendung. Eine bei der

Einlösung gezahlte Prämie gilt als
Theil des Kapital-.

1084.  Gehört ein Inhaber-
 papier oder ein Order-

papier, das mit Blankoindossament

versehen ist, nach § 92 zu den ver-

brauchbaren Sachen, so bewendet es
bei den Vorschriften des § 1067.

III. Nießbrauch an einem

Vermögen.

1085. Der Nießbrauch an dem

Vermögen einer Person
kann nur in der Weise bestellt wer-

den, daß der Nießbraucher den Nieß-
drauch an den einzelnen zu dem Ver-

mögen gehörenden Gegenständen er-
langt. Soweit der Nießbrauch be-
stellt ist, gelten die Vorschriften der
§§ 1086 bis 1088.

1086. Die Gläubiger des Be—
stellers können, soweit

ihre Forderungen vor der Bestellung
entstanden sind, ohne Rücksicht auf
den Nießbrauch Befriedigung aus
den dem Nießbrauch unterliegenden

Gegenständen verlangen. Hat der
Nießbraucher das Eigenthum an ver—

brauchbaren Sachen erlangt, so tritt
an die Stelle der Sachen der An-

spruch des Bestellers auf Ersatz des
Werthes; der Nießbraucher ist den
Gläubigern gegenüberzumsofortigen
Ersatze verpflichtet.

1087. DerBestellerkann, wenn eine vor der Bestellung

entstandene Forderung fällig ist, von

sonstigen Maßnahmen mitzuwirken, dem Nießbraucher Rückgabe der zur
die zur ordnungsmäßigen Ver= Befriedigung des Gläubigers erfor-
mögensverwaltung ersorderlich sind. derlichen Gegenstände verlangen.

Im Falle der Einlösung des Pa= Die Auswahl steht ihm zu; er kann
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jedoch nur die vorzugsweise geeig—
neten Gegenstände auswählen. So-

weit die zurückgegebenen Gegenstände
ausreichen, ist der Besteller dem Nieß-
braucher gegenüber zur Befriedigung
des Gläubigers verpflichtet.

Der Nießbraucher kaun die Ver-

bindlichkeit durch Leistung des ge-
schuldeten Gegenstandes erfüllen.
Gehört der geschuldete Gegenstand
nicht zu dem Vermögen, das dem
Nießbrauch unterliegt,soistder Nieß-
braucher berechtigt, zum Zwecke der
Befriedigung des Gläubigers einen

1089.

Der Nießbraucher ist dem Besieller

gegenüber zur Befriedigung der
Gläubiger wegen der im Abs. 1 be-

zeichneten Ansprüche verpflichtet.
Die Rückgabe von Gegenständen zum

Zwecke der Befriedigung kann der
Besteller nur verlangen, wenn der

Nießbraucher mit der Erfüllung die-
ser Verbindlichkeit in Verzug kommt.

Die Vorschriften der
§§ 1085 bis 1088

finden auf den Nießbrauch an einer

Erbschaft entsprechende Anwendung.

zudem Vermögen gehörenden Gegen-
stand zu veräußern, wenn die Befrie-

digung durch den Besteller nicht ohne
Gefahr abgewartet werden kann. Er

Dritter Titel.

Beschränkte persönliche Dienst-

hat einen vorzugsweise geeigneten
Gegenstand auszuwählen.
er zum Ersatze des Werthes ver-

brauchbarer Sachen verpflichtet ist,
darf er eine Veräußerung nicht vor-

nehmen.

1088. Die Gläubiger des Be-
stellers, deren Forder-

ungen schon zur Zeit der Bestellung
verzinslich waren, können die Zinsen
für die Dauer des Nießbrauchs auch
von dem Nießbraucher verlangen.
Das Gleiche gilt von anderen wieder-

kehrenden Leistungen, die bei ord-
nungsmäßiger Verwaltung aus den
Einkünften des Vermögens bestritten
werden, wenn die Forderung vor der

Bestellung des Nießbrauchs entstan-
den ist.

Die Haftung des Niehbrauchers
kann nicht durch Vereinbarung zwi-
schen ihm und dem Besteller ausge-
schlossen oder beschränkt werden.

Soweit

barkeiten.

1090. Ein Grundstück kann in
 der Weise belastet wer-

den, daß derjenige, zu dessen Gunsten
die Belastung erfolgt, berechtigt ist,
das Grundstück in einzelnen Bezieh-
ungen zu benutzen, oder daß ihm eine
sonstige Befugniß zusteht, die den
Inhalt einer Grunddienstbarkeit
bilden kann (beschränkte persönliche
Dienstbarkeit 1).

Die Vorschriften der §§6 1020 bis

1024, 1026 bis 1029, 1061 sinden

entsprechende Anwendung?).

1091. Der Umfang einer be-
 schränkten persönlichen

Dienstbarkeit bestimmt sich im Zwei—
fel nach dem persönlichen Bedürfnisse
des Berechtigten.

1092. Eine beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit

ist nicht übertragbar. Die Ausübung
der Dienstbarkeit kann einem Anderen

1) Servitus usus u. dgl. — Partikularrechtliche Detailvorschriften s. S. 115.

2) Besitzschutz vor Anlegung des Grundbuchs s. S. 191.
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nur überlassen werden,

Ueberlassung gestattet ist.

1093. Als beschränkte persön-
eliche Dienstbarkeit kann

auch das Recht bestellt werden, ein
Gebäude oder einen Theil eines Ge-

bäudes unter Ausschluß des Eigen-

thümers als Wohnung zu benutzen 1).
Auf dieses Recht finden die für den
Nießbrauch geltenden Vorschriften
der §§ 1031, 1034, 1036, des

§ 1037 Abs. 1 und der §§ 1041,
1042, 1044, 1049, 1050, 1057,

1062 entsprechende Anwendung.

wenn die Der Berechtigte ist befugt, seine
Familie sowie die zur standesmäßigen

Bedienung und zur Pflege erforder-
lichen Personen in die Wohnung
aufzunehmen.

Ist das Recht auf einen Theil des
Gebäudes beschränkt, so kann der Be-

rechtigte die zum gemeinschaftlichen
Gebrauche der Bewohner bestimmten
Anlagen und Einrichtungen mitbe-
nutzen.

Sechster Abschnitr.

Vorkaufsrecht ).

1094. Ein Grundstück kann in 1097. Das Vorkaufsrecht be-
 der Weise belastet wer- »schränkt sich auf den

den, daß derjerige, zu dessen Gunsten Fall des Verkaufs durch den Eigen-
die Belastung erfolgt, dem Eigen- thümer, welchem das Grundstück zur
thümer gegenüber zum Vorkaufe be- Zeit der Bestellung gehört, oder durch
rechtigt ist.

Das Vorkaufsrecht kann auch zu
Gunsten des jeweiligen Eigenthümers
eines anderen Grundstücks bestellt
werden.

1095. Ein Bruchtheil eines
Grundstücks kann mit

dem Vor kaufsrechte nur belastet wer-
den, wenn er in dem Antheil eines

Miteigenthümers besteht.

1096. Das Vorkaufsrecht kann
auf das Zubehör er- werden, das mit dem Grund-

stücke verkauft wird. Im Zweifel
ist anzunehmen, daß ach das Vor-

kaufsrecht auf dieses Zubehör er-
strecken soll.

1) Habitatio.

2; Ueber andere, dingliche Rechte63. — UeB. s. S. 184.

1098.
tigten und dem Verpflichteten be-
stimmt sich nach den Vorschriften der

dessen Erben; es kann jedoch auch
für mehrere ober für alle Verkaufs-

fälle bestellt werden.

Das Rechtsverhältniß
zwischen dem Berech-

§§ 504 bis 514. Das Vorkaufsrecht

kann auch dann ausgeübt werden,
wenn das Grundstück von dem Kon-

kursverwalter aus freier Hand ver-

kauft wird.

Dritten gegenüber hat das Vor-
kaufsrecht die Wirkung einer Vor-

merkung zur Sicherung des durch
die Ausübung des Rechtes entstehen-

s. die Anm. S. 148 u. zu S. Art. 62,
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